
	 Sachbearbeiter (m/w/d) Bauleitplanung

So können Sie bei uns etwas bewegen

•	 Abgabe baurechtlicher Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung, Änderung und 
Aufhebung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie baurechtlichen Satzungen

•	 Genehmigung, Teilgenehmigung oder Ablehnung der Aufstellung von Flächennutzungsplänen sowie de-
ren Änderung oder Aufhebung

•	 Beratung der Gemeinden und Planungsbüros aus baurechtlicher Sicht zu geplanten Bauleitplanungen und 
baurechtlichen Satzungen

•	 Genehmigung oder Ablehnung selbstständiger, vorzeitiger und vorzeitig bekannt gemachter Bebauungs-
pläne

•	 Abgabe baurechtlicher Stellungnahmen zu bergrechtlichen Betriebsplanzulassungen sowie Koordination 
der Fachstellenbeteiligung; außerdem Stellungnahmen aus baurechtlicher Sicht zur Aufstellung und Än-
derung von Regionalplänen nach dem Bayerischen Landesplanungsgesetz

•	 Beratung der Gemeinden zum Erlass von Veränderungssperren nach § 14 BauGB sowie zu Vorkaufs-
rechtsausübungen bzw. zum Erlass besonderer Vorkaufsrechtssatzungen

•	 Prüfung der Planreife von Bebauungsplänen

„Wohlfühlen mitten in Bayern“ - das gilt im Landkreis Landshut nicht nur für den Wohnort, sondern auch für 
den Landkreis als Arbeitgeber. Wir verstehen uns als kundenorientierter Dienstleister für die rund 162.000 
Einwohner in den 35 Städten, Märkten und Gemeinden des Landkreises Landshut.

Im Sachgebiet 44 - Bauleitplanung, Denkmalschutz, Gutachterausschuss, Wohnungsbauförderung - über-
nehmen Sie als Sachbearbeiter (m/w/d) insbesondere Aufgaben im Bereich der vorbereitenden und verbind-
lichen Bauleitplanung. 

Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Dienstort 
Essenbach

Anstellung 
Vollzeit

Beginn 
frühstmöglich

Vergütung 
EG 9c TVöD

Befristung 
unbefristet

Bewerbung 
bis zum 01.02.26

Das bringen Sie mit

•	 Laufbahnbefähigung für die dritte Qualifikationsebene der Fachlaufbahn „Verwaltung und Finanzen“, eine 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachwirt (m/w/d) (Fachprüfung II) oder ein abge-
schlossenes vergleichbares Studium (z.B. Bachelor of Laws, 1. Juristisches Staatsexamen)



Freuen Sie sich auf

•	 eine sinnstiftende Tätigkeit im öffentlichen Dienst sowie einen krisensicheren, regionalen und zukunfts-
orientierten Arbeitsplatz

•	 eine unbefristete Anstellung in Vollzeit
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in der Entgeltgruppe 

9c (bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen)
•	 flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines Gleitzeitmodells bei Beachtung der Öffnungszeiten
•	 einen Zuschuss zum Deutschlandticket i. H. von 55 %
•	 weitere Benefits wie Mitarbeiterrabatte, Betriebliches Gesundheitsmanagement und vieles mehr

Sie sind interessiert?

Beim Landkreis Landshut ausgeschriebene Stellen sind grundsätzlich teilzeitfähig. Im Rahmen eines jeden 
Bewerbungsverfahrens wird individuell geprüft, ob die Stelle im konkreten Fall mit Teilzeitkräften besetzt 
werden kann.

Bei Fragen zur Stelle können Sie sich gerne an Frau Thalhammer (Tel. 08703/9073-9412) oder an Herrn Valen-
ta (Tel. 08703/9073-4412) wenden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 01.02.2026 über das Stellenportal des Landratsamtes 
Landshut. (https://www.landkreis-landshut.de/karriere-ausbildung/)

•	 Kenntnisse im Bauplanungsrecht (BauGB, BayBO, BauNVO, PlanZV) oder Bereitschaft zur Einarbeitung
•	 Bereitschaft sich selbstständig und fortlaufend in relevante Rechtsprechung einzuarbeiten
•	 selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit
•	 sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit
•	 gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift sowie sicherer Umgang mit MS Office
•	 Bereitschaft zu Fortbildungen und zum Erlernen fachspezifischer Programme


